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Multilaterale Vereinbarungen  
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 der Anlage A  
des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter  

auf der Straße 

Texte der in Deutschland gültigen Vereinbarungen 

Stand: 12.03.2010 

 

 
Multilaterale Vereinbarung M180 

 
nach Unterabschnitt 1.5.1.1 ADR  

über die Beförderung verschiedener Gase der Klasse 2 in DOT-Gasflaschen im Rahmen von Abschnitt 1.1.4.2 
 
 
Abweichend von den Bestimmungen des Unterabschnittes 6.2.1.4 (Zulassung von Gefäßen), 6.2.1.5 (erstmalige 
Prüfung), 6.2.1.6 (wiederkehrende Prüfung)  und 6.2.1.7 (Kennzeichnung der Gefäße) des ADR dürfen Gase und 
Flüssigkeiten, die in der Tabelle des Unterabschnittes 4.1.4.1 (P200) angeführt sind,  vom Ort der vorübergehen-
den Lagerung bis zum Endverbraucher in Druckgefäßen befördert werden, die im Rahmen des Unterabschnittes 
1.1.4.2 eingeführt werden und vom DOT zugelassen sind, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden: 
 
1. Im Falle der Einfuhr aus einem Staat, der nicht Vertragspartei des ADR ist, muss die Übereinstimmung der 

Druckgefäße mit dieser Vereinbarung von einer sachverständigen Person überprüft werden. Über die Prü-
fung ist ein schriftlicher Nachweis mit Datum, Identifikation der Druckgefäße sowie Name und Unterschrift 
der sachverständigen Person zu erstellen. Die Aufzeichnungen über die importierten Druckgefäße müssen 
für eventuelle Überprüfungen durch die zuständigen Behörden fünf Jahre aufgehoben werden. 

 
2. Die Druckgefäße müssen dem Abschnitt 5.2.1 ADR entsprechend gekennzeichnet und bezettelt sein. 
 
3. Alle einschlägigen Anforderungen des ADR hinsichtlich des Füllungsgrades und der Prüfungsfristen sind 

zu erfüllen. 
 
4.  Die leeren Druckgefäße dürfen nicht wieder befüllt werden und sind in das Ursprungsland auszuführen. 
 
5. Im Beförderungspapier hat der Beförderer zusätzlich zu den sonstigen nach dem ADR vorgeschriebenen 

Angaben zu vermerken: 
 
 "Beförderung vereinbart nach den Bestimmungen der multilateralen Vereinbarung M180". 
  
 Eine Kopie der Vereinbarung ist in der Beförderungseinheit mitzuführen. 
 
Diese Vereinbarung tritt mit Gegenzeichnung durch eine der Vertragsparteien in Kraft. Sie gilt bis 1. Juni 2011 für 
Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. 
Wird sie vorher von einem der Unterzeichner widerrufen, gilt sie in diesem Fall bis zum vorgenannten Zeitpunkt 
nur noch für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unter-
zeichnet und nicht widerrufen haben. 
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Multilaterale Vereinbarung M194 

 
nach Abschnitt 1.5.1 des ADR 

über die Beförderung von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff der Streitkräfte,  
die zur Vernichtung vorgesehen sind 

 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften der Unterabschnitte 5.2.1.1 und 5.2.2.1 des ADR brauchen explosive 

Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff der Klasse 1, die den Streitkräften einer Vertragspartei gehören 
und die vor dem 1. Januar 1990 in Übereinstimmung mit den damals geltenden Bestimmungen des ADR 
verpackt wurden, nicht mit Kennzeichnungen und Gefahrzetteln nach den Vorschriften des ADR versehen 
sein. Stattdessen sollen sie gemäß Unterabschnitt 5.1.2.1 des ADR gekennzeichnet und bezettelt sein. 

 
(2)  Diese Ausnahme gilt unter folgenden Bedingungen: 
 Die explosiven Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff sind zur Vernichtung bestimmt. 
 Die Beförderung erfolgt als geschlossene Ladung. 
 Der Absender hat im Beförderungspapier zu vermerken: 
 „Beförderung vereinbart nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M194) 
 
(3)  Alle anderen einschlägigen Anforderungen des ADR sind zu erfüllen.  
 
(4)  Diese Vereinbarung gilt bis zum 23. Juni 2013 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen 
haben. 

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M195 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR  
 über eine Abweichung von der Sondervorschrift 653 bei der Beförderung  
 kleiner mit verdichtetem Stickstoff (UN 1066) gefüllten Druckgasflaschen  

 
 

(1) Abweichend von den Vorschriften des Kapitels 3.2, Tabelle A und des Abschnitts 3.3.1 des ADR, Sonder-
vorschrift 653, unterliegen Druckgasflaschen der UN 1066 STICKSTOFF, verdichtet, deren Produkt aus 
Prüfdruck und Fassungsraum höchstens 15 MPa x Liter (150 bar x Liter) beträgt, nicht den übrigen Vor-
schriften des ADR, vorausgesetzt sie werden unter folgenden Bedingungen befördert: 

 
(a) die für Flaschen geltenden Bau- und Prüfvorschriften sind eingehalten; 
(b) die Flaschen sind in Außenverpackungen verpackt, die mindestens den Vorschriften des Teils 4 für 

zusammengesetzte Verpackungen entsprechen; die Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 
und 4.1.1.5 bis 4.1.1.7 sind zu beachten; 

(c) die Flaschen sind nicht mit anderen gefährlichen Gütern zusammen verpackt; 
(d) die Bruttomasse eines Versandstücks ist nicht größer als 30 kg; 
(e) jedes Versandstück ist deutlich  und dauerhaft mit der Aufschrift  „UN 1066“ für Stickstoff, verdichtet, 

gekennzeichnet; diese Kennzeichnung ist von einer Linie eingefasst, die ein auf die Spitze gestelltes 
Quadrat mit einer Seitenlänge von mindestens 100 mm x 100 mm bildet. 

 
(2) Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben hat der Absender im Beförderungspapier zu vermerken: 
 
 „Beförderung vereinbart nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M195)“.  
 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen 
haben. 
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Multilaterale Vereinbarung M199 
 

nach 1.5.1.1  
betreffend die Vorschriften für die Sicherung des Kapitels 1.10  für die Beförderung von Tierischen Stoffen 

 
 
(1) Abweichend von den Bestimmungen von 1.10.5, sind Tierische Stoffe, die ansteckungsgefährlichen Stoffen 

der Kategorie A (UN-Nummern 2814 oder 2900) zugeordnet sind, nicht als gefährliche Güter mit hohem 
Gefahrenpotential zu betrachten.  

 
(2) Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben hat der Absender im Beförderungspapier zu vermerken: 
 
 „Beförderung vereinbart nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M199)“ 
 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen 
haben. 

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M204 
 

nach Abschnitt 1.5.1 des ADR  
betreffend die Klassifizierung von 1-Hydroxybenzotriazolmonohydrat 

 
 
(1) Abweichend von Abschnitt 3.2.1 des ADR ist der Stoff mit der offiziellen Benennung für die Beförderung 1-

Hydroxybenzotriazolmonohydrat der UN Nr. 3474 zu zuordnen. 
 
(2) Diese Abweichung gilt nicht für Beförderungen durch den Kanaltunnel. 
 
(3) Der Absender hat im Beförderungspapier zu vermerken: 
 
 „Beförderung vereinbart nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M204)“.  
 
(4) Diese Vereinbarung gilt bis zum 30. Juni 2011 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertrags-

parteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem der Unter-
zeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Hoheitsgebie-
ten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M205 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 der Anlage A des ADR  
betreffend die Anwendung der Abweichung des Absatzes 1.1.4.2.1 auf die Beförderung von Stoffen der Klasse 9, 
die nicht dem IMDG-Code oder den Technischen Anweisungen der ICAO unterliegen, in einer Transportkette, die 

eine See- oder Luftbeförderung einschließt 
 
 
(1) Wenn Stoffe der Klasse 9, für die der IMDG-Code oder die Technischen Anweisungen der ICAO nicht an-

wendbar sind, in einer Transportkette befördert werden, die eine See- oder Luftbeförderung einschließt, 
sind die Versandstücke, Container, ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer, die solche Stoffe enthalten, 
abweichend vom letzten Satz des Absatzes 1.1.4.2.1 von den Vorschriften für die Verpackung, die Zusam-
menpackung, die Kennzeichnung und die Bezettelung von Versandstücken oder das Anbringen von Groß-
zetteln (Placards) des ADR freigestellt.  

 
(2) Für ungereinigte leere ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer gilt diese Bestimmung auch für die an-

schließende Beförderung zu einer Reinigungsstation. 
 
(3) Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben muss der Absender im Beförderungspapier vermerken: 
 

„Beförderung vereinbart gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR (M205)“. 
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(4) Diese Vereinbarung gilt bis zum 01. Juni 2011 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten derADR-Vertrags-

parteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vorher von einem der Unterzeichner wider-
rufen, gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Hoheitsgebieten derjenigen 
ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen haben. 

 
 Für Deutschland wird diese Vereinbarung bis zum 31.12.2010 befristet gezeichnet. 
 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M207 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR  
betreffend die Beförderung von Chlorsilanen, die der Verpackungsanweisung P 010 zugeordnet sind,  

in Druckgefäßen aus Stahl 
 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.7 dürfen Chlorsilane, die der Verpackungsan-

weisung P 010 zugeordnet sind, in Druckgefäßen  befördert werden, vorausgesetzt, die allgemeinen Vor-
schriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 werden erfüllt und die Druckgefäße sind aus Stahl hergestellt. 

 
(2) Der Absender muss im Beförderungspapier vermerken: 
 

„Beförderung vereinbart gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR (M207)“. 
 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2012 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben, sofern sie nicht vorher von mindestens ei-
nem der Unterzeichner widerrufen wird. In diesem Fall gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch für 
Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet 
und nicht widerrufen haben. 

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M208 
 

nach Abschnitt 1.5.1 des ADR  
über zusätzliche Ausrüstungsteile für die Durchführung von 

 Notfallmaßnahmen bei der Beförderung von Gasen 
 
 
(1)  Abweichend von den Vorschriften der Unterabschnitte 5.4.3.4 und 8.1.5.3 des ADR über zusätzliche Aus-

rüstungsteile für die Durchführung von Notfallmaßnahmen sind folgende Ausrüstungsteile für die Beförde-
rung von Gasen nicht erforderlich: 
- eine Schaufel 
- eine Kanalabdeckung 
- ein Auffangbehälter aus Kunststoff. 

 
 (2)  Alle anderen Bestimmungen des ADR über die Beförderung dieser Stoffe sind anzuwenden. 
 
 (3)  Diese Vereinbarung gilt bis zum 1. Juli 2011 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen 
haben.  

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M209 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR über die 
Beförderung von UN 3468 Wasserstoff in einem Metallhydridspeichersystem 

 
 
(1) Abweichend von den Vorschriften des Kapitels 3.2, Tabelle A und des Unterabschnitts 4.1.4.1 des ADR, 

darf UN 3468 WASSERSTOFF IN EINEM METALLHYDRIDSPEICHER-SYSTEM oder WASSERSTOFF IN 
EINEM METALLHYDRIDSPEICHER-SYSTEM IN AUSRÜSTUNGEN oder WASSERSTOFF IN EINEM 
METALLHYDRID-SPEICHERSYSTEM, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT befördert werden, sofern fol-
gende Verpackungsanweisung eingehalten wird: 
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1. Für Metallhydrid-Speichersysteme sind die besonderen Verpackungsvorschriften des Abschnitts 4.1.6 

einzuhalten. 
2. Durch diese Verpackungsanweisung werden nur Druckgefäße abgedeckt, deren mit Wasser ausge-

literter Fassungsraum 150 Liter und deren höchster entwickelter Druck 25 MPa nicht übersteigt.  
3. Metallhydrid-Speichersysteme, die den anwendbaren Vorschriften für den Bau und die Prüfung von 

Gas-Druckgefäßen des Kapitels 6.2 entsprechen, sind nur für die Beförderung von Wasserstoff zuge-
lassen. 

4. Sofern Druckgefäße aus Stahl oder Druckgefäße aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung verwen-
det werden, dürfen nur solche eingesetzt werden, die gemäß Absatz 6.2.2.9.2 j) mit der Kennzeich-
nung „H“ versehen sind. 

5. Metallhydrid-Speichersysteme müssen den Betriebsbedingungen, den Auslegungskriterien, dem no-
minalen Fassungsraum, den Bauartprüfungen, den Losprüfungen, den Routineprüfungen, dem Prüf-
druck, dem nominalen Füllungsdruck und den Vorschriften für Druckentlastungseinrichtungen für orts-
bewegliche Metallhydrid-Speichersysteme entsprechen, wie sie in der Norm ISO 16111:2008 (Trans-
portable gas storage devices – Hydrogen absorbed in reversible metal hydride) festgelegt sind, und ih-
re Konformität und Zulassung muss in Übereinstimmung mit Unterabschnitt 6.2.2.5 bewertet werden. 

6. Metallhydrid-Speichersysteme müssen mit Wasserstoff bei einem Druck befüllt werden, der den ge-
mäß Norm ISO 16111:2008 festgelegten und in den dauerhaften Kennzeichnungen auf dem System 
angegebenen nominalen Füllungsdruck nicht überschreitet. 

7. Die Vorschriften für die wiederkehrende Prüfung von Metallhydrid-Speichersystemen müssen der 
Norm ISO 16111:2008 entsprechen und in Übereinstimmung mit dem Unterabschnitt 6.2.2.6 durchge-
führt werden; die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen darf fünf Jahre nicht überschreiten. 

 
(2) Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Angaben hat der Absender im Beförderungspapier zu vermerken: 
 
 „Beförderung vereinbart gemäß Abschnitt 1.5.1 des ADR (M209)“ 
 
(3) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen 
haben.  

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M211 
 

gemäß Abschnitt 1.5.1 der Anlage A des ADR 
betreffend die Anforderungen an die Kennzeichnung in  Sondervorschrift 188  

für in Ausrüstungen eingebaute Knopfzellen 
 
 
(1) Abweichend von den Bestimmungen der Sondervorschrift 188 Buchstabe f) sind Versandstücke mit in Aus-

rüstungen eingebauten Knopfzellen (einschließlich Leiterplatten) von den Kennzeichnungsvorschriften der 
Sondervorschrift 188 Buchstabe f) ausgenommen.  

 
(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-

Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben, sofern sie nicht vorher von mindestens ei-
nem der Unterzeichner widerrufen wird. In diesem Fall gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch für 
Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet 
und nicht widerrufen haben. 

 
 
 

Multilaterale Vereinbarung M214 
 

nach Abschnitt 1.5.1 des ADR  
über automatische Blockierverhinderer für Anhänger 

 
(1) Abweichend von den Vorschriften der Bemerkung d) in der Tabelle in Abschnitt 9.2.1 ADR, dürfen Anhän-

ger, die vor dem 1. Juli 1995 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden (oder in Betrieb genommen wur-
den, sofern eine Zulassung zum Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben ist) und mit einem automatischen 
Blockierverhinderer nach der ECE-Regelung Nr. 13 Änderungsreihe 06 ausgestattet sind, aber den techni-
schen Vorschriften der Kategorie A für automatische Blockierverhinderer nicht entsprechen, nach dem 
1. Januar 2010 weiterverwendet werden.  
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(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-
Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vor diesem Zeitpunkt von einem 
der Unterzeichner widerrufen, so gilt sie bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur für Beförderungen in den Ho-
heitsgebieten derjenigen Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht widerrufen ha-
ben. 

 
------------ 
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